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9. Kulturförderung im Spannungsfeld der Haushaltskonsoli-
dierung 

 

Die Kreise fördern eigene Kulturangebote, sind Träger von Kul-

tureinrichtungen und fördern Projekte Dritter. Die bereitgestell-

ten Budgets sind unterschiedlich hoch; sie lagen im Prüfungs-

zeitraum jährlich zwischen 0,25 und 1,88 Mio. €. 

 

In finanzwirtschaftlich schwierigen Jahren sollte auch der Kul-

turhaushalt einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten. 

Einige Kreise haben erfolgreich ihre Kulturausgaben an die 

Haushaltssituation angepasst. Bei anderen Kreisen stagnieren 

die Ausgaben oder sie steigen regelmäßig. Sie steigen insbe-

sondere in den Kreisen, die selbst umfangreiche Kultureinrich-

tungen vorhalten. Das liegt vorrangig daran, dass gestiegener 

Sach- und Personalaufwand nicht über Einnahmen kompensiert 

werden kann.  

 

Bei der Kulturförderung sollte die Nachfrage stärker berücksich-

tigt werden. Die Besucherzahl ist in einer Reihe von Kommunal-

einrichtungen rückläufig. Die Kreise sollten eine Bestandsauf-

nahme der öffentlichen und privaten Kulturaktivitäten machen. 

Darauf kann eine Kulturentwicklungsplanung aufgebaut werden. 

Beides sollte Grundlage für die öffentliche Kulturarbeit werden. 

 

9.1 Bei den Kulturbudgets gibt es starke Unterschiede  

 

Die Kreise sind selbst in der Kulturarbeit aktiv, unterhalten Einrichtungen 

oder fördern die Angebote von Dritten, z. B. örtlichen Kulturvereinen oder  

-initiativen. Die Zuschussbedarfe bei den Kreisen fallen unterschiedlich 

hoch aus; sie lagen von 2005 bis 2010 zwischen 0,25 und 1,88 Mio. €.  

 

Bei dem Vergleich der einwohnerbezogenen Zuschussbedarfe der Kul-

turhaushalte der Kreise ergibt sich folgendes Bild: 

 
Zuschussbedarfe der Kulturhaushalte 

Rechnungsergebnisse in € je Ew 

Kreis HEI IZ NF OD OH* PI PLÖ RD RZ SE SL 

2005 7,59 5,89 9,17 5,34 8,96 3,08 8,45 4,16 6,43 4,39 7,73 

2008 7,98 4,95 9,75 2,14 7,87 1,14 9,02 4,30 7,01 4,62 8,51 

2009 8,39 5,84 11,32 2,68  1,73   7,52 4,81  

2010 7,82 5,88 10,74         

* OH: 2005 auf 2008 weniger, da Sparkassenstiftung ebenfalls Zuschüsse gab. 
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Einschließlich eventueller Nebenhaushalte konnten 3 Gruppen von Krei-

sen unterschieden werden: 

 Die niedrigsten jährlichen Zuschussbedarfe mit rückläufiger Entwick-

lung gab es in den Kreisen Pinneberg und Stormarn mit etwa 2 bis 3 € 

je Ew. 

 Mittelhohe und zugleich stagnierende Zuschussbedarfe hatten die Krei-

se Rendsburg-Eckernförde, Segeberg und Steinburg mit 4 bis 6 € 

je Ew. 

 Die höchsten Zuschussbedarfe benötigten die Kreise Dithmarschen, 

Herzogtum Lauenburg, Nordfriesland, Ostholstein, Plön und Schleswig-

Flensburg mit 7,50 bis 10 € je Ew. Abgesehen vom Kreis Dithmarschen 

stiegen die Ausgaben in diesen Kreisen kontinuierlich an. 
 

Viele Kreise haben sich bemüht, ihre Zuschussbedarfe für das Kultur-

budget zu reduzieren. Der Erfolg fällt dabei unterschiedlich aus. Ein Kul-

turhaushalt muss in finanzwirtschaftlich schwierigen Jahren ebenso einen 

Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten wie alle anderen Haushaltsbe-

reiche. 

 

Einige Kreise haben in einzelnen Bereichen der Kulturarbeit Haushaltsmit-

tel eingespart bzw. begrenzt. Dazu wurden z. B. die Zuschüsse für Fahr- 

und Standortbüchereien ganz oder teilweise gestrichen, die Förderungen 

der Kreisvolkshochschulen gedeckelt und die Zuschüsse für gemeindliche 

Museen oder für private Musikschulen auf einen Festbetrag reduziert. Ein-

zelne Kreise betreiben ihre Archive als Gemeinschaftsarchiv oder in Ko-

operation mit kreisangehörigen Kommunen, um die Kosten zu verteilen. 

Auch an der Verbesserung der Einnahme-Situation haben einige Kreise 

gearbeitet; dazu wurden insbesondere die Gebühren für die Kreismusik-

schulen regelmäßig an die wirtschaftliche Entwicklung angepasst. Insge-

samt war der Erfolg dieser Maßnahmen für die Kreise zwar begrenzt, hat 

aber teilweise bewirkt, dass die Kulturausgaben stagnierten (Kreise Dith-

marschen, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg und Steinburg).  

 

Anders war es bei den Kreisen Nordfriesland, Plön, Herzogtum Lauenburg 

und Schleswig-Flensburg. Hier sind die Ausgaben trotz verschiedener Ein-

sparbemühungen von Jahr zu Jahr weiter gestiegen (vgl. Tz. 9.3). 

 

Die nachhaltigsten Einsparbemühungen haben die Kreise erreicht, denen 

es gelungen ist, entweder Dritte für die dauerhafte Finanzierung einiger 

Kulturaufgaben zu gewinnen oder bislang eigene Kulturaufgaben gänzlich 

aufzugeben. Besondere Beispiele für die Beteiligung Dritter sind die Kreise 

Ostholstein und Stormarn. Hier hat sich die Kulturstiftung der Sparkassen 

an den Kulturaufgaben und -ausgaben beteiligt. Dadurch ist in beiden 

Kreisen nicht nur der Kreishaushalt entlastet, sondern zunächst auch der 

Trend zu jährlich steigenden Ausgaben durchbrochen worden. Die kultu-
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rellen Angebote wurden weder vernachlässigt noch reduziert. Im Kreis 

Stormarn konnten die jährlichen Ausgaben sogar um die Hälfte verringert 

werden. Ähnlich war es im Kreis Pinneberg. Mit einem durchgreifenden 

Einsparprogramm konnten dort die Ausgaben ebenfalls etwa halbiert wer-

den. Dies war insbesondere durch Kündigung der Bücherei-Verträge und 

Streichen der Zuschüsse an den Büchereiverein möglich. Dabei ist zu be-

achten, dass die Kreise in der Metropolregion Hamburg oder im Nahbe-

reich von Kiel und Lübeck die kulturellen Angebote in den Zentren nutzen, 

sodass diese Kreise geringere Mittel für die Kulturförderung aufweisen 

müssen als die Kreise in den anderen Landesteilen.  

 

Ein besonderes Kostenproblem tritt bei den 5 Kreisen auf, die Träger des 

Landestheaters sind. Vor dem Hintergrund der Deckelung des Zuschuss-

betrags aus dem kommunalen Finanzausgleich ist 2010 eine Theaterstruk-

turkommission gebildet worden. Die Träger aller großen Theater sind be-

teiligt. Einem Wunsch des Landtags entsprechend sollte die Kommission 

über die Zukunftssicherung des Theaterangebots verhandeln, um die an-

gesichts der Haushaltslage von Land und Kommunen notwendigen Struk-

turveränderungen umzusetzen.1 Die Kommission kam zu keinem Ergeb-

nis. Im März 2013 hat nunmehr das Ministerium für Justiz, Kultur und 

Europa ein „Konzept zur Sicherung der öffentlichen Theater und des Thea-

terstandorts Schleswig“ vorgelegt. Unter dem Vorbehalt der Verhandlun-

gen zum kommunalen Finanzausgleich sieht es die erneute Dynamisie-

rung der Finanzausgleichsmittel in Höhe von 1,5 % jährlich ab 2014 bis 

zunächst 2018 vor. Dies soll mit zu verhandelnden kulturpolitischen Ziel-

setzungen verbunden werden, wie z. B. einer verstärkten Zielgruppenar-

beit, dem Ausbau von Kooperationen zwischen den öffentlichen Theatern 

und einer intensiveren Zusammenarbeit mit der privaten Theaterszene. 

Das Konzept soll im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 

2014 verabschiedet werden.  

 

9.2 Aufwand für die Organisation der Kulturarbeit ist unterschiedlich 

hoch 
 

In einigen Kreisen ist die schlanke Organisation der Kulturaufgaben positiv 

aufgefallen. So sind die Restaufgaben der früheren Kulturverwaltungen in 

den Kreisen Pinneberg, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg, Stein-

burg und Stormarn der Schulverwaltung, in Dithmarschen der Stabsstelle 

Innerer Service und im Kreis Herzogtum Lauenburg dem Fachbereich 2 

(Jugend und Soziales) übertragen worden. Der Arbeitsaufwand für die 

Mitarbeiter ist gering. Soweit in diesen Kreisen Kultureinrichtungen vor-

handen sind, verwalten sie sich selbst und werden bei Querschnittsaufga-

ben von der Kreisverwaltung unterstützt. Zu dieser schlanken Aufgaben-

                                                      
1  Landtags-Drucksache 17/330. 
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wahrnehmung hat insbesondere die Budgetierung der Haushaltsmittel bei-

getragen. Die Einrichtungen werden damit in die Lage versetzt, ihre fachli-

chen Entscheidungen eigenverantwortlich zu treffen. 

 

Aufwendiger ist die Organisation der Kulturarbeit in den weiteren 3 Krei-

sen. Dort  gibt es neben den Kulturstiftungen noch je eine klassische Kul-

turverwaltung.  

 

In den Kreisen Ostholstein, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg ist ein 

Gesamtüberblick über die Finanzmittel schwierig, weil sie teilweise in den 

Haushalten der kreiseigenen Kulturstiftungen, teilweise in den Kreishaus-

halten ausgewiesen werden. Die für die Verwendung öffentlicher Mittel 

gebotene Transparenz liegt hier nur bedingt vor. 

 

9.3 Ausgaben sind in einigen Kreisen deutlich gestiegen 
 

In den Kreisen Nordfriesland, Plön, Herzogtum Lauenburg und Schleswig-

Flensburg steigen die Ausgaben für die Kulturförderung von Jahr zu Jahr. 

Ausnahmen bilden einzelne Jahre, in denen z. B. ein nicht vorhersehbarer 

hoher Publikumszuspruch die Veranstaltungseinnahmen deutlich steigen 

ließ. 
 

Zuschussbedarfe der Kulturhaushalte  
nach den Rechnungsergebnissen in  Mio. € 

Kreis NF PLÖ RZ SL 

2005 1,53 1,14 1,19 1,54 

2008 1,62 1,22 1,31 1,69 

2009 1,88  1,40  

2010 1,78    
 

Gründe dafür sind die steigenden Personal- und laufenden Gebäudekos-

ten in den vorgehaltenen kreiseigenen Einrichtungen. Dies führt dazu, 

dass ein immer größerer Anteil der Kulturförderung in Institutionen und 

Häuser fließt. Der Anstieg der Personal- und Gebäudekosten kann von 

den eigenen Kultureinrichtungen zudem nicht in ausreichendem Maß 

durch regelmäßige Einsparungen bzw. Gebührenerhöhungen aufgefangen 

werden.  

 

Diese Entwicklung hat unmittelbare finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf 

die Kulturarbeit eines Kreises. Da die kommunalen Mittel für die Kulturför-

derung begrenzt sind, geht in der Regel mit jedem Anstieg der Förderung 

an Einzelinstitutionen (Museum, Musikschule) die Verfügungsmasse für 

nicht an Institutionen gebundene Aktivitäten und freie Kulturprojekte weiter 

zurück oder stagniert. 



74 

 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Kommunalbericht 2013 

 

Das Problem wird verschärft durch sinkende Besucherzahlen. Abgesehen 

von besonderen Veranstaltungen oder Aktivitäten einzelner Einrichtungen 

sind sie in einer Reihe von öffentlich getragenen Kultureinrichtungen der 

Kreise rückläufig oder stagnieren. Einnahmen zu steigern ist im Verhältnis 

zum Anstieg der Ausgaben nur begrenzt möglich. Damit verschlechtert 

sich das Einnahmen-/Ausgabenverhältnis immer weiter. 
 

Bei Entscheidungen, in welchem Umfang Kultur nach Auswertung des ge-

samten Kulturangebots gefördert werden soll, sind zu berücksichtigen: 

 die gesellschaftliche Bedeutung der Einrichtungen, 

 deren Auslastung sowie 

 deren Möglichkeiten, die Auslastung, z. B. durch besondere Veranstal-

tungen und die Einnahmen z. B. durch geänderte Preisgestaltung zu 

verbessern. 

 

9.4 Nachahmenswerte Beispiele aus den Kreisen, denen man folgen sollte  
 

Um die Kreishaushalte zu konsolidieren, bemühen sich viele Kreise auch 

im Kulturbudget einzusparen. Die Prüfung hat nachahmenswerte Beispiele 

für einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit öffentlichen  

Finanzmitteln gezeigt, die über die konventionellen Einsparungen wie pau-

schale Mittelreduzierungen, Erhöhung von Gebühren oder Einstellung von 

Leistungen hinausgehen:  

 Dritte an der Kulturförderung beteiligen: Den Kreisen Ostholstein 

und Stormarn ist es gelungen, Dritte für die dauerhafte Finanzierung 

einiger Kulturaufgaben zu gewinnen. Mit der Beteiligung der Sparkas-

sen-Kulturstiftungen an den Kulturaufgaben und -ausgaben konnte in 

beiden Kreisen der Kreishaushalt entlastet werden. So beteiligt sich die 

Sparkassen-Kulturstiftung Ostholstein z. B. an der Finanzierung der  

Eutiner Landesbibliothek und fördert Musikveranstaltungen im Kreis 

oder besondere Ausstellungen im Ostholstein-Museum. Die Sparkas-

sen-Kulturstiftung Stormarn fördert kulturelle Projekte im Kreisgebiet  

und Maßnahmen der Heimatpflege und -kunde. Das Sponsoring von öf-

fentlichen Kulturaktivitäten ist nachahmenswert. 

 Interkommunale Zusammenarbeit intensivieren: Einige Kreise ar-

beiten gemeinsam mit den kreisangehörigen Gemeinden und Städten 

an den Aufgaben nach dem Landesarchivgesetz1. So hat z. B. der 

Kreis Schleswig-Flensburg ein Gemeinschaftsarchiv mit der Stadt 

Schleswig angelegt. Für eine Kostenbeteiligung betreut und berät es 

auch die kommunalen Archive im kreisangehörigen Bereich. Das 

Kreisarchiv Steinburg wird ebenfalls als Gemeinschaftsarchiv mit der 

Stadt Itzehoe betrieben. Der Kreis Dithmarschen, die Stadt Meldorf und 

                                                      
1  Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivgutes in Schleswig-Holstein 

(Landesarchivgesetz - LArchG) vom 11.08.1992, GVOBl. Schl.-H. S. 444, zuletzt geän-
dert durch Artikel 44 des Gesetzes vom 08.09.2010, GVOBl. Schl.-H. S. 575. 
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das damalige Amt Meldorf-Land haben ein gemeinsames Archiv einge-

richtet.  

In diesen Kreisen sind Synergien entstanden, die ein qualitativ hoch-

wertiges Dienstleistungsangebot sichern und wirtschaftliche Vorteile für 

alle Beteiligten bei den Sach- und Personalausgaben ermöglichen. Die 

Ausgaben fallen gegenüber der Führung mehrerer Einzelarchive ge-

ringer aus. Sie werden von allen Trägern nach einem vereinbarten 

Schlüssel getragen.   
 

In Schleswig-Holstein gibt es 118 selbstständige Kommunalarchive 

(Stand 20101), davon führen 13 Archive ihre Aufgaben als Archivge-

meinschaft bzw. als Gemeinschaftsarchiv, die 16 weitere kommunale 

Körperschaften versorgen. Die hohe Zahl der Kleinstarchive sollte ver-

ringert werden. Sie sollten in Archivangelegenheiten zusammenarbei-

ten. Größere Einheiten arbeiten erfahrungsgemäß wirtschaftlicher und 

können eine qualifizierte Dienstleistung anbieten. 

 Kommunale Einrichtungen in private Trägerschaft überführen: In 

Einzelfällen betreiben Kreise ihre Einrichtungen wie Museen oder die 

Kreismusikschule nicht mehr selbst. Sie haben sie in die Trägerschaft 

z. B. eines privaten Vereins oder einer Stiftung überführt. Dadurch kön-

nen sich die Sach- und Personalkosten verringern. Dazu 2 Beispiele:  

Der Kreis Ostholstein hat seine Kultureinrichtungen in die kreiseigene 

„Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Osthol-

stein“ eingebracht, um die Kulturarbeit zu konzentrieren und Sponso-

ring zu ermöglichen. Als Nebenfolge gilt für neu eingestellte Beschäftig-

te dort nicht mehr der kommunale Tarif, sondern ein hauseigener 

Stiftungstarif.   

Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat seine Musikschule in die Rechts-

form einer GmbH überführt. Damit wurde es dem Kreis möglich, bei 

Neueinstellungen vorrangig Honorarverträge abzuschließen. In der 

Folge werden die Personalausgaben von den Gebühreneinnahmen 

nahezu gedeckt. Dadurch belastet die Musikschule den Kreishaushalt 

nur noch gering. 
 

9.5 Kulturentwicklung ist zu planen  
 

Etliche Kreise haben keine  ausreichende Kenntnis über die im kommuna-

len Bereich vorliegenden Kulturaktivitäten, deren Inanspruchnahme und 

die Ziele dieser Kulturarbeit.  
 

So ist es bemerkenswert, dass es in nahezu allen Kreisen regelmäßige  

öffentliche Kulturveranstaltungen gibt, die von kulturinteressierten Einwoh-

nern, den Kirchen, den Gemeinden oder sonstigen privaten Kulturinitia-

                                                      
1  Die Gemeinde SH 9/2010, S. 220 ff. 
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tiven organisiert werden. Das Spektrum reicht von Theaterfestivals und 

Konzertreihen klassischer Musik über Ausstellungen bildender Künstler, 

volkstümliche Musikveranstaltungen und Jugendangebote bis zur Führung 

von Heimatmuseen durch private Initiativen. Insgesamt gibt es in allen 

Kreisen in sehr vielen Gemeinden ein breit gefächertes Kulturangebot.  

Eine Bestandsaufnahme darüber und deren Auswertung müssen ent-

scheidend dafür sein, ob und wie umfangreich sich ein Kreis selbst noch in 

der Kulturförderung engagieren sollte. Ein Kulturentwicklungsplan kann 

dazu beitragen. Sinn und Zweck liegen darin, die bereits vorhandenen  

Angebote strukturiert darzustellen, Weiterentwicklungen zu bedenken, Kul-

turschaffenden eine Planungssicherheit zu geben, die freie Kulturarbeit zu 

fördern und auf zurückgehende Einwohnerzahlen zu reagieren bzw. Ein-

richtungen neu aufzustellen. Die in diesem Zusammenhang geäußerte Kri-

tik, es würde Verwaltungsaufwand produziert werden, hält der LRH nicht 

für durchschlagend. Die Kulturförderung würde im Hinblick auf die Ziele 

und die Nachfrage auch in ihrer Wirtschaftlichkeit verbessert werden. Der 

von den Kreisen behauptete Mehraufwand würde sich in Grenzen halten, 

denn dem Verwaltungsaufwand stünden Einsparungen gegenüber. 
 

Die Kreise sind verpflichtet, die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen 

der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen. Deshalb sollten alle 

Kreise als Grundlage für die Kulturarbeit und -förderung einen Kulturent-

wicklungsplan aufstellen. 
 

9.6 Stellungnahmen 
 

Der Landkreistag plädiert dafür, die Kulturförderung im ländlichen Raum 

nicht nur rein finanziell zu bewerten. So sollten das Aufrechterhalten eines 

kulturellen Mindestangebots und damit auch das Vorhalten von kultureller 

Infrastruktur auch im Rahmen von Haushaltskonsolidierungen einer be-

sonderen Betrachtung vorbehalten werden.  

Die vom LRH getroffene Aussage, wonach die Ausgaben für die Kulturför-

derung in einigen Kreisen deutlich gestiegen sind, wird vom Landkreistag 

zum Teil zurückgewiesen bzw. als höchst bedingt nachvollziehbar kritisiert.  
 

Dies weist der LRH zurück, denn die beschriebene Ausgabenentwicklung 

ist aus den vorliegenden Rechnungsergebnissen der Kreise analysiert 

worden. Aber der Landkreistag zeigt auch positive Entwicklungen auf, mit 

denen die Kreise nach Abschluss der Prüfung auch aus dem Kulturhaus-

halt einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung realisieren konnten, wie 

z. B. eine Reduzierung der Kreisausgaben in Schleswig-Flensburg um 

315 T€ oder in Steinburg die Ausgliederung von Kulturausgaben auf eine 

neu errichtete Stiftung. Mit diesen Maßnahmen wird die Ansicht des LRH 

bestätigt, wonach die Ausgaben insbesondere im Bereich der freiwilligen 

Aufgaben in Zeiten der Haushaltskonsolidierung neu justiert werden kön-

nen.  


	Kommunalbericht 2013
	9. Kulturförderung im Spannungsfeld der Haushaltskonsolidierung



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




